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Das ist in Hessen dasselbe, wenn ich mich recht erinnere. Du kannst vorarbeiten oder dasselbe
bei weniger Gehalt arbeiten, es heißt hier immer Sabbatjahr, in anderen BL Freistellungsjahr.
Oder meinst du was anderes?
Jedenfalls kenne ich keine Form der Beurlaubung oder Freistellung, bei der ungenehmigte
Nebentätigkeit erlaubt wäre.
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